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Zu welchen Anlässen können die Gefangenen Pakete empfangen?  

Die Gefangenen können zwei Mal im Jahr Pakete erhalten: 

 Am eigenen Geburtstag: Diese Pakete müssen 8 Kalendertage vor bzw. nach dem Geburtstag 

des Gefangenen aufgegeben werden (Datum Poststempel). Der Gefangene darf insgesamt 

maximal 4 Pakete erhalten. 

 An Weihnachten / zum Jahreswechsel: Diese Pakete können während des ganzen Monats 

Dezember aufgegeben werden (Datum Poststempel). Der Gefangene darf insgesamt maximal 4 

Pakete erhalten.  

Format und Gewicht der Pakete 

Ein Paket inkl. Verpackung darf  die Masse des Postpaketes PostPac 4 (480mm x 260mm x  

165mm) und das Maximalgewicht von 5 kg nicht überschreiten. 

Inhalt der Pakete  

Die Gefangenen können sich Folgendes schicken lassen: 

 Kleider, Schuhe 

 Erlaubte Elektrogeräte (vgl. Produkte unter private Effekten im Merkblatt „Kurzinformation für 

Gefangene im offenen Vollzug" bzw. „Kurzinformation für Gefangene im geschlossenen Voll -

zug") 

 Bastelmaterial (keine lösungsmittelhaltige Produkte) 

 Raucherwaren und -utensilien 

 Hygieneartikel 

 Steckmodule für Game Boy bzw. Spielkonsole, Original-CDs und -DVDs 

 Bücher, Hörbücher, Zeitschriften (erlaubte Inhalte) 

 Erlaubte Inhalte auf Datenträgern: Grundsätzlich sind Inhalte für 16-Jährige und jünger, bei 

Gewaltfilmen bzw. -spielen für 14-Jährige und jünger zugelassen. 

 Für Lebensmittel gelten (mit Ausnahme von Frischobst und -gemüse) folgende Vorschriften: 

 Es dürfen ausschliesslich die unten aufgeführten Lebensmittel geschickt werden 

 Industriell hergestellt/verarbeitet, in ungeöffneter Originalverpackung 

 Regulär etikettiert mit Angaben über: Inhalt, Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchs-

datum 

 Ohne Kühlung haltbar bis Verpackung geöffnet ist 

 Ohne Alkohol (Ausnahme Fertigfondue) 

Fleischprodukte 

Fleisch und Fisch in Dosen oder Sterilverpackungen 

Fleisch- und fischhaltiger Brotaufstrich 

Trockenfleisch 

Trockenwürste 

Milchprodukte 

Milchprodukte, die ohne Kühlung haltbar sind 

Extrahart-, Hart- und Halbhartkäse 

Schmelzkäse (Schachtelkäse) 

Fertigfonduemischung  

Dessertcreme in Dosen 
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Süsswaren 

Schokolade 

Schokoladehaltige Produkte  

Bonbons  

Kaugummi 

Fruchtgummi 

Dessertriegel 

Energieriegel 

Dessertcremepulver 

Backwaren 

Süss-, Salz- und Trockengebäck  

Cakes  

Toastbrot 

Zwieback, Knäckebrot 

Pumpernickel, Früchtebrot 

Frühstücksprodukte 

Flocken 

Brotaufstrich (Konfitüre, Honig, Nutella) 

Kaffee, Tee, Kakao- und Schokogetränkepulver, Fruchtsaftpulver  

Diverse Lebensmittel 

Reis, Kartoffeln, Teigwaren und Hülsenfrüchte getrocknet, Getreidekörner  

Fertigsuppen und -gerichte 

Gewürze, Öl 

Früchte und Gemüse 

Frischobst und -gemüse 

Dörrobst 

Schalenfrüchte (Nüsse, Mandeln) 

Früchte und Gemüse in Dosen 

Was geschieht mit nicht erlaubten Waren, Gegenständen und Lebensmitteln? 

Waren / Gegenstände, die nicht dieser Regelung entsprechen, werden dem Gefangenen bei des-

sen Entlassung ausgehändigt. Lebensmittel, die gemäss Merkblatt nicht erlaubt sind, werden ver-

nichtet. 

Einkaufsmöglichkeiten in den Anstalten Witzwil  

Die Gefangenen haben die Möglichkeit, im Lädeli Einkäufe (Lebensmittel, Hygieneartikel, Rau-  
cherwaren, Sportbekleidung und -schuhe) zu tätigen. 
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Dokumentenmanagement Dokumenteigner / in verfasst überarbeitet inhaltlich geprüft formal geprüft Freigabe 

Datum / Visum Füsup 30.09.2011 / amb 30.09.2011 / hoa 30.09.2011 / hoa 30.11.2016 / rod 30.11.2016 / lei 


